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KURZE BEGRÜNDUNG

Unter dem von der Kommission vorgeschlagenen Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (2021–2027) würden 
mehrere im Rahmen des aktuellen MFR bestehende Instrumente der EU für das auswärtige 
Handeln zusammengefasst werden, von denen die meisten am 31. Dezember 2020 auslaufen, 
nämlich:

• das Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit (DCI),

• das Europäische Nachbarschaftsinstrument (ENI),

• das Partnerschaftsinstrument für die Zusammenarbeit mit Drittstaaten (PI),

• das Europäische Instrument für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR),

• das Stabilitäts- und Friedensinstrument (IcSP),

• der Garantiefonds für Maßnahmen im Zusammenhang mit den Außenbeziehungen.

• Darüber hinaus wird auch der außerhalb des Haushaltsplans angesiedelte Europäische 
Entwicklungsfonds (EDF) einschließlich seiner AKP-Investitionsfazilität in das 
Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale 
Zusammenarbeit eingebunden.

Im Mittelpunkt dieser Instrumente steht die Förderung von Grundwerten und 
Menschenrechten.

Mit einem aufgestockten Haushalt in Höhe von 89,2 Mrd. EUR wird das Instrument für 
Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit das 
wichtigste Instrumente der EU sein, das in ihren Partnerländern zur Beseitigung der Armut 
beiträgt und Demokratie und nachhaltige Entwicklung fördert.

Die vorgeschlagene Verordnung setzt sich aus drei Komponenten zusammen, nämlich einer 
geografischen Komponente, einer thematischen Komponente und einer 
Krisenreaktionskomponente.

Die geografische Komponente (Finanzausstattung: 68 Mrd. EUR) 

Unter besonderer Berücksichtigung des Nachbarschaftsraums und von Subsahara-Afrika 
werden globale Herausforderungen wie menschliche Entwicklung (einschließlich der 
Gleichstellung der Geschlechter), Klimawandel, Umweltschutz, Migration und 
Ernährungssicherheit gemeinsam angegangen.

Die thematische Komponente (vorgeschlagene Finanzausstattung: 7 Mrd. EUR) 

Diese Komponente wird die geografische Komponente durch weltweite Unterstützung für 
Menschenrechte und Demokratie, die Zivilgesellschaft, Stabilität und Frieden sowie globale 
Herausforderungen ergänzen, die Bereiche wie Gesundheit, allgemeine und berufliche 
Bildung, Frauen und Kinder, menschenwürdige Arbeit und Sozialschutz, Kultur, Migration, 
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Umwelt und Klimawandel, nachhaltige Energie, nachhaltiges und inklusives Wachstum, den 
Privatsektor und lokale Behörden abdecken. 

Die Krisenreaktionskomponente (vorgeschlagene Finanzausstattung: 4 Mrd. EUR) 

Diese Komponente ermöglicht es der EU, im Bereich der Konfliktverhütung zügig und 
wirksam zu agieren und auf Krisen oder instabile Situationen zu reagieren. Sie wird dazu 
beitragen, die Resilienz der Partnerländer zu erhöhen und die außenpolitischen Bedürfnisse 
und Prioritäten der EU frühzeitig aufzugreifen. Diese Komponente hat ebenfalls weltweiten 
Geltungsbereich. Eine Programmplanung ist bei dieser Komponente nicht erforderlich; die 
Durchführung erfolgt in Form einer direkten Genehmigung von Sondermaßnahmen, 
Aktionsplänen und Einzelmaßnahmen.

Flexibilitätspolster für neue Herausforderungen und Prioritäten (vorgeschlagene 
Finanzausstattung: 10,2 Mrd. EUR)

Dieses Polster dient insbesondere in den Bereichen Migration und Stabilität der 
angemessenen Reaktion auf dringliche Prioritäten.

---

Die Verfasserin der Stellungnahme nimmt zur Kenntnis, dass sich die Architektur der 
aktuellen Instrumente als ineffizient erwiesen hat, was teilweise darauf zurückzuführen ist, 
dass sie nicht flexibel genug sind, um auf neue Herausforderungen rasch reagieren zu können. 
Aus diesem Grund hält sie eine neuerliche Überarbeitung mit dem Ziel, die Fähigkeit der EU, 
schnelle Maßnahmen zu ergreifen, zu stärken und die Wirkung kombinierter Interventionen 
zu maximieren, für sinnvoll. 

Allerdings ist sie der Ansicht, dass sich die neue Architektur nicht nachteilig auf die Rolle 
und Beteiligung des Europäischen Parlaments im Rahmen der Programmplanung und der 
Umsetzung des neuen Instruments sowie der entsprechenden Kontrolle auswirken sollte.  

Auch wenn die Verordnung finanzielle Unterstützung für im Rahmen des Erasmus-
Programms in Kooperation mit Drittländern durchgeführte Maßnahmen der Lernmobilität 
sowie für die Zusammenarbeit und den politischen Dialog zwischen der EU und diesen 
Ländern betreffend Bildung und Kultur bietet, ist die Verfasserin der Stellungnahme der 
Ansicht, dass für diese Bereiche deutlich ehrgeizigere Ziele festgelegt werden sollten.

Darüber hinaus hält sie es für wichtig, der Bildung und der Kultur in dem Entwurf einer 
Verordnung einen höheren Stellenwert einzuräumen und dadurch dafür zu sorgen, dass alle 
Zugang zu inklusiver und gleichberechtigter hochwertiger Bildung erhalten und die 
internationalen Kulturbeziehungen mittels Kulturdiplomatie verbessert werden. 

Die Bedeutung der Bildung als eine der wichtigsten Komponenten der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung schlägt sich in Ziel Nr. 4 („Inklusive, gerechte und hochwertige 
Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern“) nieder. 
Eine bessere Bildung ist in der Tat eine Grundvoraussetzung, wenn es um die Beseitigung 
von Armut, menschliche Entwicklung, soziale Inklusion und Geschlechtergleichstellung geht.

Was die Kultur anbelangt, so findet die Förderung der kulturellen Zusammenarbeit 



AD\1174439DE.docx 5/39 PE629.439v02-00

DE

einschließlich der Kulturdiplomatie immer mehr Anerkennung als wichtiges Mittel zur 
Förderung des gegenseitigen Verständnisses, der Achtung der Menschenrechte und der 
gemeinsamen Werte.

Daher vertritt die Verfasserin der Stellungnahme die Auffassung, dass etwa 15 % der 
vorgeschlagenen Haushaltsmittel auf Maßnahmen in den Bereichen Bildung und Kultur 
entfallen sollten.

***

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht die federführenden Ausschüsse, den Ausschuss 
für auswärtige Angelegenheiten und den Entwicklungsausschuss, folgende Änderungsanträge 
zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Das allgemeine Ziel des 
Programms „Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit“ (im 
Folgenden „Instrument“) sollte darin 
bestehen, die Werte und Interessen der 
Union weltweit zu verteidigen und zu 
fördern, um die Ziele und Grundsätze des 
auswärtigen Handelns der Union, wie sie in 
Artikel 3 Absatz 5, Artikel 8 und 
Artikel 21 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegt sind, zu 
verfolgen.

(1) Das allgemeine Ziel des 
Programms „Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit“ (im 
Folgenden „Instrument“) sollte darin 
bestehen, die Achtung und Förderung der 
Grundwerte – vor allem der Demokratie 
und der Menschenrechte – weltweit zu 
verteidigen und zu fördern, um die Ziele 
und Grundsätze des auswärtigen Handelns 
der Union, wie sie in Artikel 3 Absatz 5, 
Artikel 8 und Artikel 21 des Vertrags über 
die Europäische Union niedergelegt sind, 
zu verfolgen.

Änderungsantrag 2
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Nach Artikel 21 des Vertrags über 
die Europäische Union achtet die Union 
auf die Kohärenz zwischen den einzelnen 
Bereichen ihres auswärtigen Handelns 
sowie zwischen diesen und ihren übrigen 
Politikbereichen und setzt sich für ein 
hohes Maß an Zusammenarbeit auf allen 
Gebieten der internationalen Beziehungen 
ein. Die breite Palette von Maßnahmen, die 
durch diese Verordnung ermöglicht wird, 
sollte zur Verwirklichung der in diesem 
Artikel des Vertrags genannten Ziele 
beitragen.

(2) Nach Artikel 21 des Vertrags über 
die Europäische Union achtet die Union 
auf die Kohärenz zwischen den einzelnen 
Bereichen ihres auswärtigen Handelns 
sowie zwischen diesen und ihren übrigen 
Politikbereichen und setzt sich für ein 
hohes Maß an Zusammenarbeit auf allen 
Gebieten der internationalen Beziehungen 
– einschließlich ihrer kulturellen 
Dimension – in den Bereichen Kultur, 
Bildung, Forschung und Sport ein, wobei 
persönliche Kontakte eine wichtige Rolle 
spielen. Die breite Palette von 
Maßnahmen, die durch diese Verordnung 
ermöglicht wird, sollte zur Verwirklichung 
der in diesem Artikel des Vertrags 
genannten Ziele beitragen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Gemäß der Gemeinsamen 
Mitteilung mit dem Titel „Künftige 
Strategie der EU für internationale 
Kulturbeziehungen“, die das Europäische 
Parlament mit seiner Entschließung vom 
5. Juli 2017 gebilligt hat, sollten 
europäische Förderprogramme – und 
insbesondere dieses Programm – die 
Bedeutung der Kultur in internationalen 
Beziehungen und ihre Rolle bei der 
Förderung europäischer Werte durch 
spezielle und gezielte Maßnahmen 
anerkennen, die so konzipiert sind, dass 
Einfluss der Union auf die Weltbühne 
getragen wird.

Änderungsantrag 4
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Gemäß Artikel 167 AEUV fördern 
die Union und die Mitgliedstaaten die 
Zusammenarbeit mit dritten Ländern und 
den für den Kulturbereich zuständigen 
internationalen Organisationen. Diese 
Verordnung sollte zur Verwirklichung der 
in diesem Artikel des Vertrags genannten 
Ziele beitragen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3c) Die Bestimmungen dieser 
Verordnung sollten im Einklang mit der 
Richtlinie (EU) 2016/801 des 
Europäischen Parlaments und des Rates1a 
stehen.
____________________
1a Richtlinie (EU) 2016/801 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Bedingungen 
für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- 
oder Studienzwecken, zur Absolvierung 
eines Praktikums, zur Teilnahme an 
einem Freiwilligendienst, 
Schüleraustauschprogrammen oder 
Bildungsvorhaben und zur Ausübung 
einer Au-pair-Tätigkeit (ABl. L 132 vom 
21.5.2016, S. 21).

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(4) Das Hauptziel der Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit der Union 
ist nach Artikel 208 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union die 
Bekämpfung und auf längere Sicht die 
Beseitigung der Armut. Die Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit der Union 
trägt auch zur Verwirklichung der Ziele 
ihres auswärtigen Handelns bei, 
insbesondere zur Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung in Bezug auf 
Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in 
den Entwicklungsländern mit dem 
vorrangigen Ziel, die Armut zu beseitigen, 
wie in Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe d des 
Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegt.

(4) Das Hauptziel der Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit der Union 
ist nach Artikel 208 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union die 
Bekämpfung und auf längere Sicht die 
Beseitigung der Armut. Die Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit der Union 
trägt auch zur Verwirklichung der Ziele 
ihres auswärtigen Handelns bei, 
insbesondere zur Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung in Bezug auf 
Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Bildung 
und Umwelt in den Entwicklungsländern 
mit dem vorrangigen Ziel, die Armut zu 
beseitigen, wie in Artikel 21 Absatz 2 
Buchstabe d des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegt.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Der globale Handlungskontext ist 
gekennzeichnet durch die Bemühungen um 
eine auf Regeln beruhende Weltordnung, 
deren Grundprinzip der Multilateralismus 
ist und in deren Mittelpunkt die Vereinten 
Nationen stehen. Die Agenda 2030 bildet 
zusammen mit dem Pariser 
Klimaschutzübereinkommen57 und der 
Aktionsagenda von Addis Abeba58 die 
Reaktion der internationalen Gemeinschaft 
auf die globalen Herausforderungen und 
Tendenzen in Bezug auf die nachhaltige 
Entwicklung. Die Agenda 2030, in deren 
Mittelpunkt die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung stehen, ist ein transformativer 
Rahmen für die Beseitigung der Armut und 
die Verwirklichung einer weltweit 
nachhaltigen Entwicklung. Sie hat 
universelle Geltung und bietet einen 
umfassenden gemeinsamen 
Handlungsrahmen, der für die Union, ihre 
Mitgliedstaaten und ihre Partner 

(7) Der globale Handlungskontext ist 
gekennzeichnet durch die Bemühungen um 
eine auf Regeln beruhende Weltordnung, 
deren Grundprinzip der Multilateralismus 
ist und in deren Mittelpunkt die Vereinten 
Nationen stehen. Die Agenda 2030 bildet 
zusammen mit dem Pariser 
Klimaschutzübereinkommen und der 
Aktionsagenda von Addis Abeba die 
Reaktion der internationalen Gemeinschaft 
auf die globalen Herausforderungen und 
Tendenzen in Bezug auf die nachhaltige 
Entwicklung. Die Agenda 2030, in deren 
Mittelpunkt die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung stehen, ist ein transformativer 
Rahmen für die Beseitigung der Armut und 
die Verwirklichung einer weltweit 
nachhaltigen Entwicklung. Sie hat 
universelle Geltung und bietet einen 
umfassenden gemeinsamen 
Handlungsrahmen, der für die Union, ihre 
Mitgliedstaaten und ihre Partner 
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maßgeblich ist. Sie berücksichtigt in 
ausgewogener Weise die wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Dimension der 
nachhaltigen Entwicklung und trägt dabei 
den grundlegenden Zusammenhängen 
zwischen ihren Zielen und Zielvorgaben 
Rechnung. Die Agenda 2030 zielt darauf 
ab, niemanden zurückzulassen. Die 
Umsetzung der Agenda 2030 wird eng mit 
den anderen einschlägigen internationalen 
Verpflichtungen der Union abgestimmt. 
Bei den Maßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung sollte besonderes Augenmerk 
auf die Zusammenhänge zwischen den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung sowie 
auf integrierte Maßnahmen, mit denen 
sich positive Nebeneffekte und in 
kohärenter Weise mehrere Ziele zugleich 
erreichen lassen, gelegt werden.

maßgeblich ist. Sie berücksichtigt in 
ausgewogener Weise die wirtschaftliche, 
soziale, kulturelle, bildungsbezogene und 
ökologische Dimension der nachhaltigen 
Entwicklung und trägt dabei den 
grundlegenden Zusammenhängen 
zwischen ihren Zielen und Zielvorgaben 
Rechnung. Die Agenda 2030 zielt darauf 
ab, niemanden zurückzulassen. Die 
Umsetzung der Agenda 2030 wird eng mit 
den anderen einschlägigen internationalen 
Verpflichtungen der Union abgestimmt. 
Bei den Maßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung sollte besonderes Augenmerk 
auf die Unterstützung der 
Zusammenhänge zwischen den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung sowie 
Maßnahmen gelegt werden, mit denen sich 
in Einklang mit Nachhaltigkeitsziel Nr. 4 
positive Nebeneffekte und in kohärenter 
Weise mehrere Ziele zugleich erreichen 
lassen..

_________________ _________________
57 Am 22. April 2016 in New York 
unterzeichnet.

57 Am 22. April 2016 in New York 
unterzeichnet.

58  „Aktionsagenda von Addis Abeba der 
dritten Internationalen Konferenz über 
Entwicklungsfinanzierung“, am 16. Juni 
2015 angenommen und am 27. Juli 2015 
von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen gebilligt 
(A/RES/69/313).

58  „Aktionsagenda von Addis Abeba der 
dritten Internationalen Konferenz über 
Entwicklungsfinanzierung“, am 16. Juni 
2015 angenommen und am 27. Juli 2015 
von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen gebilligt 
(A/RES/69/313).

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die Kultur spielt sowohl als 
eigenständige Säule der nachhaltigen 
Entwicklung als auch als wesentliche 
Voraussetzung für bestehende Ziele für 
nachhaltige Entwicklung eine eigene 
Rolle. Indem sie neue Lebensstile und 
Musterbeispiele nachhaltiger 
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Entwicklung zutage fördert, fungiert 
Kultur als Triebkraft für Innovation und 
Verhaltensänderungen; außerdem 
ermöglicht sie bürgernahe oder lokal 
verankerte Konzepte, die für ein lokales 
Verständnis von nachhaltiger 
Entwicklung erforderlich sind. Kulturelle 
Teilhabe befördert ökologisch 
verantwortungsvolle Verhaltensweisen, 
verbessert die körperliche und geistige 
Gesundheit und das Wohlergehen und 
erleichtert und fördert den 
interkulturellen Dialog, den Respekt für 
andere und die gesellschaftliche 
Eingliederung von Minderheiten, 
verbessert die Schulbesuchsquoten und 
die Leistungen junger Menschen und 
leistet dadurch einen Beitrag zur 
Verwirklichung vieler bestehender Ziele 
für nachhaltige Entwicklung und treibt 
sie voran. Die Transformationskraft von 
Kultur und Bildung sollte im Rahmen der 
vorliegenden Verordnung zur 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung genutzt werden.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Durchführung dieser 
Verordnung sollte an den fünf Prioritäten 
der am 19. Juni 2016 vorgelegten Globalen 
Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union 
(im Folgenden „Globale Strategie“)59 
ausgerichtet sein, die die gemeinsame 
Vision der Union darstellt und den Rahmen 
für ein geeintes und verantwortungsvolles 
außenpolitisches Engagement in 
Partnerschaft mit anderen bildet, mit dem 
Ziel, die Werte und Interessen der Union 
voranzubringen. Die Union sollte 
Partnerschaften stärken und den 
Politikdialog und kollektive Reaktionen 
auf globale Herausforderungen fördern. Ihr 

(8) Die Durchführung dieser 
Verordnung sollte an den fünf Prioritäten 
der am 19. Juni 2016 vorgelegten Globalen 
Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union 
(im Folgenden „Globale Strategie“)59 
ausgerichtet sein, die die Vision der Union 
darstellt und den Rahmen für ein geeintes 
und verantwortungsvolles außenpolitisches 
Engagement in Partnerschaft mit anderen 
bildet, mit dem Ziel, die Werte und 
Interessen der Union voranzubringen. Die 
Union sollte Partnerschaften stärken und 
den Politikdialog und kollektive 
Reaktionen auf globale Herausforderungen 
fördern. Ihr Handeln sollte dazu beitragen, 
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Handeln sollte dazu beitragen, die 
Interessen und Werte der Union in all ihren 
Aspekten zu unterstützen, wozu unter 
anderem gehört, den Frieden zu erhalten, 
Konflikte zu verhüten, die internationale 
Sicherheit zu stärken, die Ursachen von 
irregulärer Migration zu bekämpfen und 
Völkern, Ländern und Regionen, die von 
Naturkatastrophen oder von vom 
Menschen verursachten Katastrophen 
betroffen sind, zu helfen, Handelspolitik, 
Wirtschaftsdiplomatie und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zu unterstützen, digitale 
Lösungen und Technologien zu fördern 
und die internationale Dimension der 
Politikbereiche der Union zu stärken. Bei 
der Förderung ihrer Interessen sollte die 
Union die Grundsätze der Achtung hoher 
Sozial- und Umweltstandards, der 
Rechtsstaatlichkeit, des Völkerrechts und 
der Menschenrechte wahren und fördern.

die Interessen und Werte der Union in all 
ihren Aspekten zu unterstützen, wozu unter 
anderem gehört, den dauerhaften Frieden 
zu erhalten, Konflikte zu verhüten, die 
internationale Sicherheit zu stärken, den 
Ursachen von irregulärer Migration und 
der Vertreibung von Menschen 
entgegenzuwirken und Völkern, Ländern 
und Regionen, die von Naturkatastrophen 
oder von vom Menschen verursachten 
Katastrophen betroffen sind, zu helfen, 
inklusive und gleichberechtigte 
hochwertige Bildung und Möglichkeiten 
des lebenslangen Lernens für alle zu 
fördern, freie, faire und nachhaltige 
Handelspolitik, Unternehmertum, 
Wirtschafts- und Kulturdiplomatie und 
wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Rolle 
der Kultur in internationalen 
Beziehungen, das Engagement junger 
Menschen und direkte Kontakte zwischen 
den Menschen zu unterstützen, 
Innovation, digitale Lösungen und 
Technologien zu fördern, die internationale 
Dimension der Politikbereiche der Union 
zu stärken und insbesondere in 
Konfliktgebieten das Kulturerbe zu 
schützen. Bei der Förderung ihrer 
Interessen sollte die Union die Grundsätze 
der Achtung hoher Sozial- und 
Umweltstandards, der Rechtsstaatlichkeit, 
des Völkerrechts und der Menschenrechte 
wahren und fördern. Darüber hinaus sollte 
die Rolle öffentlich-privater 
Partnerschaften im Rahmen dieser 
Verordnung eingehender geprüft werden, 
insbesondere im Hinblick auf die 
weltweite kulturelle Zusammenarbeit und 
die auswärtige Öffentlichkeitsarbeit.

_________________ _________________
59 „Gemeinsame Vision, gemeinsames 
Handeln: ein stärkeres Europa – Eine 
Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen 
Union“, Juni 2016.

59 „Gemeinsame Vision, gemeinsames 
Handeln: ein stärkeres Europa – Eine 
Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen 
Union“, Juni 2016.
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Der neue Europäische Konsens 
über die Entwicklungspolitik (im 
Folgenden „Konsens“)60, der am 7. Juni 
2017 unterzeichnet wurde, bietet einen 
Rahmen für ein gemeinsames Konzept im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 
der Union und ihrer Mitgliedstaaten, um 
die Agenda 2030 und die Aktionsagenda 
von Addis Abeba umzusetzen. Im 
Mittelpunkt der Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit stehen die 
Beseitigung der Armut, die Bekämpfung 
von Diskriminierung und Ungleichheiten, 
der Grundsatz, niemanden zurückzulassen, 
sowie die Stärkung der Resilienz.

(9) Der neue Europäische Konsens 
über die Entwicklungspolitik (im 
Folgenden „Konsens“)60, der am 7. Juni 
2017 unterzeichnet wurde, bietet einen 
Rahmen für ein gemeinsames Konzept im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 
der Union und ihrer Mitgliedstaaten, um 
die Agenda 2030 und die Aktionsagenda 
von Addis Abeba umzusetzen. Im 
Mittelpunkt der Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit stehen die 
Beseitigung der Armut, die Bekämpfung 
von Diskriminierung und Ungleichheiten, 
der Zugang zu hochwertiger Bildung, der 
Grundsatz, niemanden zurückzulassen, 
sowie die Stärkung der Resilienz.

_________________ _________________
60 „Der neue Europäischen Konsens über 
die Entwicklungspolitik: Unsere Welt, 
unsere Würde, unsere Zukunft“, 
Gemeinsame Erklärung des Rates und der 
im Rat vereinigten Vertreter der 
Regierungen der Mitgliedstaaten, des 
Europäischen Parlaments und der 
Europäischen Kommission vom 8. Juni 
2017.

60 „Der neue Europäischen Konsens über 
die Entwicklungspolitik: Unsere Welt, 
unsere Würde, unsere Zukunft“, 
Gemeinsame Erklärung des Rates und der 
im Rat vereinigten Vertreter der 
Regierungen der Mitgliedstaaten, des 
Europäischen Parlaments und der 
Europäischen Kommission vom 8. Juni 
2017.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Im Rahmen der 
Außenbeziehungen und der 
Entwicklungspolitik spielt die Kultur 
inklusive des interkulturellen Dialogs eine 
entscheidende Rolle – insbesondere wenn 
es um Konfliktverhütung und 
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Konfliktlösung, Friedensstiftung und die 
Befähigung der lokalen Bevölkerung zur 
aktiven Mitgestaltung geht. Daher wird 
eine ehrgeizige und ausgereifte 
Kulturstrategie einschließlich einer 
Kulturdiplomatie benötigt, damit ein 
neuer Europäischer Konsens über die 
Entwicklungspolitik erzielt werden kann.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung sollte diese 
Verordnung einen Beitrag zu einer 
verstärkten ergebnisorientierten 
Überwachung und Berichterstattung 
leisten, die sich auf die Leistungen 
(Outputs), die direkten Wirkungen 
(Outcomes) und die längerfristigen 
Wirkungen (Impacts) in den 
Partnerländern, die Außenhilfe der Union 
erhalten, erstrecken sollten. Insbesondere 
sollen entsprechend den Vorgaben des 
Konsenses durch die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Verordnung 20 % der über 
diese Verordnung finanzierten öffentlichen 
Entwicklungshilfe in die soziale Inklusion 
und die menschliche Entwicklung fließen, 
einschließlich in die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und der 
Teilhabe von Frauen.

(13) Im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung sollte diese 
Verordnung einen Beitrag zu einer 
verstärkten ergebnisorientierten 
Überwachung und Berichterstattung 
leisten, die sich auf die Leistungen 
(Outputs), die direkten Wirkungen 
(Outcomes) und die längerfristigen 
Wirkungen (Impacts) in den 
Partnerländern, die Außenhilfe der Union 
erhalten, erstrecken sollten. Insbesondere 
sollen entsprechend den Vorgaben des 
Konsenses durch die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Verordnung 20 % der über 
diese Verordnung finanzierten öffentlichen 
Entwicklungshilfe in die soziale Inklusion 
und die menschliche Entwicklung fließen, 
einschließlich Bildung, Kultur und Sport 
sowie der Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Teilhabe von Frauen, 
Jugendlichen und Kindern , damit eine 
nachhaltige Entwicklung erzielt werden 
kann.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Diese Verordnung sollte der 
notwendigen Fokussierung auf strategische 
Prioritäten Rechnung tragen, und zwar 
sowohl in geografischer Hinsicht (Länder 
der Europäischen Nachbarschaft und 
Afrika sowie fragile Länder, die am 
dringendsten Hilfe benötigen) als auch 
unter thematischen Aspekten (Sicherheit, 
Migration, Klimawandel und 
Menschenrechte).

(17) Diese Verordnung sollte der 
notwendigen Fokussierung auf strategische 
Prioritäten Rechnung tragen, und zwar 
sowohl in geografischer Hinsicht (Länder 
der Europäischen Nachbarschaft und 
Afrika sowie fragile Länder, die am 
dringendsten Hilfe benötigen) als auch 
unter thematischen Aspekten (Sicherheit, 
Migration, Klimawandel, Bildung, Kultur 
und Kulturerbe, Bürgerbeteiligung, gute 
Regierungsführung, Gleichstellung der 
Geschlechter, Chancengleichheit, 
Einbeziehung junger Menschen und 
Menschenrechte).

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Ziele der 2015 überarbeiteten 
Europäischen Nachbarschaftspolitik62 sind 
nach Maßgabe der wichtigsten politischen 
Prioritäten der Union die Stabilisierung der 
Nachbarländer und die Stärkung der 
Resilienz, insbesondere durch die 
Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Damit die überarbeitete 
Europäische Nachbarschaftspolitik ihr Ziel 
erreichen kann, wurde sie auf vier 
prioritäre Bereiche ausgerichtet: erstens 
gute Regierungsführung, Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, 
mit einem besonderen Schwerpunkt auf 
dem Ausbau der Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft, zweitens wirtschaftliche 
Entwicklung, drittens Sicherheit, viertens 
Migration und Mobilität, einschließlich 
Bekämpfung der Ursachen von irregulärer 
Migration und Flucht und Vertreibung. 
Differenzierung und mehr gemeinsame 
Verantwortung sind die wesentlichen 
Merkmale der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik, die unterschiedliche 

(19) Ziele der 2015 überarbeiteten 
Europäischen Nachbarschaftspolitik sind 
nach Maßgabe der wichtigsten politischen 
Prioritäten der Union die Stabilisierung der 
Nachbarländer und die Stärkung der 
Resilienz, insbesondere durch die 
Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Damit die überarbeitete 
Europäische Nachbarschaftspolitik ihr Ziel 
erreichen kann, wurde sie auf vier 
prioritäre Bereiche ausgerichtet: erstens 
gute Regierungsführung, Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, 
mit einem besonderen Schwerpunkt auf 
dem Ausbau der Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft, bei gleichzeitiger 
Förderung einer hochwertigen 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
sowie eines am zwischenmenschlichen 
Kontakt orientierten Ansatzes, zweitens 
nachhaltige wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung, drittens Sicherheit, viertens 
Migration und Mobilität, einschließlich 
Bekämpfung der Ursachen von irregulärer 
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Grade an Zusammenarbeit anerkennt und 
den Interessen der einzelnen Länder im 
Hinblick auf den Charakter und die 
Ausrichtung ihrer Partnerschaft mit der 
Union Rechnung trägt.

Migration, Wanderungsbewegungen und 
Flucht und Vertreibung unter anderem 
durch Bildung und kulturelle 
Zusammenarbeit. Differenzierung und 
mehr gemeinsame Verantwortung sind die 
wesentlichen Merkmale der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik, die unterschiedliche 
Grade an Zusammenarbeit anerkennt und 
den Interessen der einzelnen Länder im 
Hinblick auf den Charakter und die 
Ausrichtung ihrer Partnerschaft mit der 
Union Rechnung trägt.

_________________ _________________
62 Gemeinsame Mitteilung an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen „Überprüfung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik“ vom 18. November 
2015.

62 Gemeinsame Mitteilung an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen „Überprüfung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik“ vom 18. November 
2015.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Diese Verordnung sollte die 
Umsetzung eines modernisierten 
Assoziierungsabkommens mit den Ländern 
in Afrika, im Karibischen Raum und im 
Pazifischen Ozean (AKP-Staaten) 
unterstützen und der EU und ihren AKP-
Partnern erlauben, starke Bündnisse zu 
wesentlichen globalen Herausforderungen 
weiterzuentwickeln. Insbesondere sollte 
diese Verordnung die Fortsetzung der 
bestehenden Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und der Afrikanischen 
Union in Einklang mit der Gemeinsamen 
Strategie Afrika-EU unterstützen und sich 
auf das künftige Abkommen zwischen der 
EU und den AKP-Staaten für die Zeit nach 
2020 stützen, unter anderem durch einen 
kontinentweiten Ansatz gegenüber Afrika.

(20) Diese Verordnung sollte die 
Umsetzung eines modernisierten 
Assoziierungsabkommens mit den Ländern 
in Afrika, im Karibischen Raum und im 
Pazifischen Ozean (AKP-Staaten) 
unterstützen und der EU und ihren AKP-
Partnern erlauben, starke Bündnisse zu 
wesentlichen globalen Herausforderungen 
weiterzuentwickeln. Insbesondere sollte 
diese Verordnung die Fortsetzung der 
bestehenden Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und der Afrikanischen 
Union in Einklang mit der Gemeinsamen 
Strategie Afrika-EU einschließlich des 
Engagements Afrikas und der EU für die 
Förderung der Rechte des Kindes sowie 
die Befähigung der europäischen und 
afrikanischen Jugend zur aktiven 
Teilhabe unterstützen und sich auf das 
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künftige Abkommen zwischen der EU und 
den AKP-Staaten für die Zeit nach 2020 
stützen, unter anderem durch einen 
kontinentweiten Ansatz gegenüber Afrika.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Finanzmittel im Rahmen dieser 
Verordnung sollten für die Finanzierung 
der internationalen Dimension von 
Erasmus eingesetzt werden, deren 
Umsetzung in Einklang mit der Erasmus-
Verordnung68 erfolgen sollte.

(22) Finanzmittel im Rahmen dieser 
Verordnung sollten für die Finanzierung 
der internationalen Dimension von 
Erasmus und des Programms „Kreatives 
Europa“ eingesetzt werden, deren 
Umsetzung in Einklang mit der Erasmus-
Verordnung68 und der Verordnung über 
das Programm „Kreatives Europa“68a 
erfolgen sollte.

_________________ _________________
68 COM(2018) 367 final Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Einrichtung von 
Erasmus, dem Programm der Union für 
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend 
und Sport, und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1288/2013

68 COM(2018) 367 final Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Einrichtung von 
Erasmus, dem Programm der Union für 
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend 
und Sport, und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1288/2013
68a COM(2018) final Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das 
Programm Kreatives Europa (2021 bis 
2027) und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1295/2013.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Während Demokratie- und 
Menschenrechte, einschließlich der 

(25) Während Demokratie- und 
Menschenrechte, einschließlich der 
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Gleichstellung der Geschlechter und der 
Teilhabe von Frauen, bei der gesamten 
Durchführung dieser Verordnung 
einbezogen werden sollten, kommt der 
Unterstützung durch die Union im Rahmen 
der thematischen Programme 
„Menschenrechten und Demokratie“ und 
„Organisationen der Zivilgesellschaft“, die 
eine globale Ausrichtung haben und in 
ihrer Handlungsfähigkeit nicht von der 
Zustimmung der Regierungen und der 
Behörden von Drittländern abhängig sind, 
eine spezifische komplementäre und 
zusätzliche Funktion zu.

Gleichstellung der Geschlechter und der 
Teilhabe von Frauen und jungen 
Menschen, bei der gesamten Durchführung 
dieser Verordnung einbezogen werden 
sollten, kommt der Unterstützung durch die 
Union im Rahmen der thematischen 
Programme „Menschenrechten und 
Demokratie“ und „Organisationen der 
Zivilgesellschaft“, die eine globale 
Ausrichtung haben und in ihrer 
Handlungsfähigkeit nicht von der 
Zustimmung der Regierungen und der 
Behörden von Drittländern abhängig sind, 
eine spezifische komplementäre und 
zusätzliche Funktion zu.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) Entsprechend der Bedeutung, die 
den Bereichen Bildung und Kultur im 
Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung und der EU-Strategie für 
internationale Kulturbeziehungen 
beigemessen wird, sollte mit dieser 
Verordnung dazu beigetragen werden, 
dass für inklusive und gleichberechtigte 
hochwertige Bildung gesorgt wird sowie 
Möglichkeiten des lebenslangen Lernens 
für alle gefördert und in Anbetracht der 
Rolle der EU als globaler Akteur die 
internationalen Kulturbeziehungen 
vorangetrieben werden.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Der EFSD+ sollte darauf abzielen, 
Investitionen als Mittel zur Verwirklichung 

(34) Der EFSD+ sollte darauf abzielen, 
Investitionen als Mittel zur Verwirklichung 
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der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu 
unterstützen, indem in Einklang mit den 
einschlägigen indikativen 
Programmplanungsdokumenten eine 
nachhaltige und inklusive wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung sowie die 
sozioökonomische Resilienz in den 
Partnerländern gefördert werden, unter 
besonderer Berücksichtigung folgender 
Aspekte: Beseitigung der Armut, 
nachhaltiges und inklusives Wachstum, 
Schaffung menschenwürdiger 
Arbeitsplätze und wirtschaftlicher 
Chancen, Förderung von Kompetenzen und 
unternehmerischer Initiative, der 
sozioökonomischen Sektoren, der 
Kleinstunternehmen und kleinen und 
mittleren Unternehmen sowie Bekämpfung 
spezifischer sozioökonomischer Ursachen 
der irregulären Migration. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte Ländern gelten, die 
von einer fragilen Situation oder einem 
Konflikt betroffen sind, den am wenigsten 
entwickelten Ländern und den 
hochverschuldeten armen Ländern.

der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu 
unterstützen, indem in Einklang mit den 
einschlägigen indikativen 
Programmplanungsdokumenten eine 
nachhaltige und inklusive wirtschaftliche, 
kulturelle und soziale Entwicklung, die 
Unterstützung moderner 
Bildungssysteme, die Stärkung kultureller 
Strukturen sowie die sozioökonomische 
Resilienz in den Partnerländern gefördert 
werden. Dabei sollten folgende Aspekte 
besonders berücksichtigt werden: 
Beseitigung der Armut einschließlich 
Bildungsarmut, Förderung inklusiver und 
gleichberechtigter hochwertiger 
allgemeiner und beruflicher Bildung, 
nachhaltiges und inklusives Wachstum, 
umfassender Zugang zu Kultur, 
Schaffung menschenwürdiger 
Arbeitsplätze und wirtschaftlicher 
Chancen, Förderung von 
Querschnittskompetenzen und 
unternehmerischer Initiative  
einschließlich des sozialen 
Unternehmertums, der 
sozioökonomischen Sektoren, der 
Kleinstunternehmen und kleinen und 
mittleren Unternehmen sowie Bekämpfung 
spezifischer sozioökonomischer Ursachen 
der irregulären Migration und von 
Wanderungsbewegungen. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte Ländern gelten, die 
von einer fragilen Situation oder einem 
Konflikt betroffen sind, den am wenigsten 
entwickelten Ländern und den 
hochverschuldeten armen Ländern.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34a) Außerdem ist es in Einklang mit 
den europäischen Grundwerten wichtig, 
dass der EFSD+ genutzt wird, um den 
Zugang zu Bildung für alle Kinder in 
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Gebieten, in denen humanitärer Notstand 
herrscht, zu verbessern und um 
Bildungskorridore einzurichten, damit 
auch Kinder, die flüchten mussten, 
vertrieben wurden oder ausgewandert 
sind, ihr Recht auf Bildung behalten.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34b) Die internationale Dimension des 
Programms „Erasmus Plus“ sollte 
dahingehend ausgebaut werden, dass 
mehr Möglichkeiten der Mobilität und der 
Zusammenarbeit für Einzelpersonen und 
Organisationen aus weniger entwickelten 
Ländern der Welt geschaffen werden; 
dadurch sollten der Kapazitätsaufbau in 
Drittländern, die Kompetenzentwicklung 
und der zwischenmenschliche Austausch 
gefördert und mehr Chancen der 
Zusammenarbeit und der Mobilität mit 
Industrie- und Schwellenländern geboten 
werden.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) auf globaler Ebene die Festigung 
und Unterstützung der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der 
Menschenrechte, die Unterstützung von 
Organisationen der Zivilgesellschaft, die 
Stärkung von Stabilität und Frieden und 
die Bewältigung sonstiger globaler 
Herausforderungen, einschließlich 
Migration und Mobilität;

(b) auf globaler Ebene die Festigung 
und Unterstützung der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der 
Menschenrechte, die Sicherstellung 
hochwertigerer und für jedermann 
zugänglicher Bildung, die Unterstützung 
von Organisationen der Zivilgesellschaft, 
die Stärkung von Stabilität und Frieden 
und die Bewältigung sonstiger globaler 
Herausforderungen, einschließlich 
Migration und Mobilität;
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Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) die Förderung hochwertiger und 
inklusiver Bildung sowie internationaler 
Kulturbeziehungen als wesentliche 
Voraussetzungen für die Verwirklichung 
der Ziele in den Bereichen Entwicklung 
und internationale Zusammenarbeit, und 
zwar durch die Verringerung von 
Ungleichheiten und Armut, die 
Heranführung der Menschen an eine 
gesündere und nachhaltigere Lebensweise 
und die Förderung von Toleranz und 
Wissen mit dem Ziel des Aufbaus 
friedlicherer Gesellschaften;

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) zur Stärkung der Resilienz von 
Staaten, Gesellschaften, Gemeinschaften 
und Individuen sowie zur Verknüpfung 
von humanitärer Hilfe und 
Entwicklungsmaßnahmen beizutragen;

(b) zur Stärkung der Resilienz von 
Staaten, Gesellschaften, Gemeinschaften, 
Zivilgesellschaft und Individuen sowie zur 
Verknüpfung von humanitärer Hilfe und 
Entwicklungsmaßnahmen beizutragen;

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Mit dem Ziel der Stärkung der 
internationalen Dimension von Bildung 
und Kultur wird ein Richtbetrag in Höhe 
von mindestens 15 % der in Absatz 1 
genannten Finanzausstattung für 
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Maßnahmen zur Förderung der 
Zusammenarbeit und des politischen 
Dialogs mit Drittländern über Kultur, 
Bildung, Jugend und Sport vorgesehen.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Es wird ein rechtebasierter Ansatz 
angewandt, der sämtliche Menschenrechte 
— ob bürgerliche und politische, 
wirtschaftliche oder soziale und kulturelle 
Rechte — einschließt, damit die 
Menschenrechtsgrundsätze berücksichtigt 
werden, die berechtigten Personen, 
insbesondere ärmere und stärker gefährdete 
Gruppen, ihre Rechte besser einfordern 
können und die Partnerländer bei der 
Erfüllung ihrer internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen unterstützt 
werden können. Mit dieser Verordnung 
werden die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Teilhabe von Frauen 
gefördert.

2. Es wird ein rechtebasierter Ansatz 
angewandt, der sämtliche Menschenrechte 
— ob bürgerliche und politische, 
wirtschaftliche oder soziale und kulturelle 
Rechte — einschließt, damit die 
Menschenrechtsgrundsätze berücksichtigt 
werden, die berechtigten Personen, 
insbesondere ärmere und stärker gefährdete 
Gruppen und Randgruppen einschließlich 
Minderheiten, ihre Rechte besser 
einfordern können und die Partnerländer 
bei der Erfüllung ihrer internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen unterstützt 
werden können. Insbesondere unterstützt 
die Union die Bildung und den Sport als 
Instrumente zur Förderung der 
Entwicklung, zur Forcierung der 
Beseitigung der Armut sowie zur 
Förderung der Friedenskonsolidierung, 
der sozialen Inklusion und des 
Bürgersinns und zur Gewährleistung des 
Zugangs zu Kultur. Mit dieser Verordnung 
werden die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Teilhabe von Frauen, 
jungen Menschen und Kindern gefördert.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Um den Nutzen der Verordnung 
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für die Bevölkerung und insbesondere für 
die am stärksten gefährdeten Gruppen zu 
maximieren, sollte die Union nicht nur 
die institutionelle Zusammenarbeit, 
sondern auch Basisinitiativen, 
zwischenmenschliche Kontakte und 
zivilgesellschaftliche Organisationen 
unterstützen.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Union unterstützt gegebenenfalls die 
Durchführung bilateraler, regionaler und 
multilateraler Maßnahmen für 
Zusammenarbeit und Dialog, 
Partnerschaftsvereinbarungen und die 
dreiseitige Zusammenarbeit.

Die Union unterstützt gegebenenfalls die 
Durchführung bilateraler, regionaler und 
multilateraler Maßnahmen für 
Zusammenarbeit und Dialog, 
Partnerschaftsvereinbarungen und die 
dreiseitige Zusammenarbeit, und zwar 
unter anderem durch einen strukturierten 
Dialog zwischen Institutionen und der 
Zivilgesellschaft sowie Peer-Learning-
Veranstaltungen für Zivilgesellschaften 
aus verschiedenen Ländern und 
Regionen.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Zusammenarbeit zwischen der Union 
und den Mitgliedstaaten einerseits und den 
Partnerländern andererseits stützt sich auf 
die Grundsätze für die Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit und fördert 
diese gegebenenfalls, insbesondere die 
Eigenverantwortung der 
Entwicklungsländer für die 
Entwicklungsprioritäten, die 
Ergebnisorientierung, inklusive 
Entwicklungspartnerschaften, Transparenz 

Die Zusammenarbeit zwischen der Union 
und den Mitgliedstaaten einerseits und den 
Partnerländern andererseits stützt sich auf 
die Grundsätze für die Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit und fördert 
diese gegebenenfalls, insbesondere die 
Eigenverantwortung der 
Entwicklungsländer für die 
Entwicklungsprioritäten, die 
Ergebnisorientierung, inklusive 
Entwicklungspartnerschaften, Transparenz 
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und gegenseitige Rechenschaftspflicht. Die 
Union fördert eine wirksame und effiziente 
Mobilisierung und Nutzung von 
Ressourcen.

und gegenseitige Rechenschaftspflicht und 
Respekt. Die Union fördert eine wirksame 
und effiziente Mobilisierung und Nutzung 
von Ressourcen.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 6 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Bei den Programmen und 
Maßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung werden der Klimaschutz, der 
Umweltschutz und die Gleichstellung der 
Geschlechter durchgängig berücksichtigt 
und die Zusammenhänge zwischen den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung 
angegangen, um integrierte Maßnahmen zu 
fördern, mit denen sich positive 
Nebeneffekte und in kohärenter Weise 
mehrere Ziele zugleich erreichen lassen. 
Diese Programme und Maßnahmen stützen 
sich auf Analysen der Risiken und der 
Vulnerabilität und werden nach einem 
Resilienzkonzept sowie konfliktsensibel 
gestaltet. Sie orientieren sich an dem 
Grundsatz, niemanden zurückzulassen.

6. Bei den Programmen und 
Maßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung werden der Klimaschutz, der 
Umweltschutz, Bildung und Kultur und 
die Gleichstellung der Geschlechter 
durchgängig berücksichtigt und die 
Zusammenhänge zwischen den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung angegangen, um 
integrierte Maßnahmen zu fördern, mit 
denen sich positive Nebeneffekte und in 
kohärenter Weise mehrere Ziele zugleich 
erreichen lassen. Diese Programme und 
Maßnahmen stützen sich auf Analysen der 
Risiken und der Vulnerabilität, 
einschließlich des Verständnisses 
verschiedener Formen der 
Diskriminierung, der 
Mehrfachdiskriminierung und ihrer 
Folgen für bestimmte Gruppen, darunter 
Frauen und junge Menschen, und werden 
nach einem präventiven Resilienzkonzept 
sowie konfliktsensibel gestaltet. Sie 
orientieren sich an dem Grundsatz, 
niemanden zurückzulassen.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. In Bezug auf die 
Migrationsproblematik wird zusammen mit 

7. Unbeschadet der anderen Ziele des 
auswärtigen Handelns der EU wird in 
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den Partnern ein besser abgestimmter, 
ganzheitlicher und strukturierter Ansatz 
verfolgt, dessen Wirksamkeit regelmäßig 
bewertet wird.

Bezug auf die Migrationsproblematik 
zusammen mit den Partnern ein besser 
abgestimmter, ganzheitlicher und 
strukturierter Ansatz verfolgt, dessen 
Wirksamkeit regelmäßig bewertet wird.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Um einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Entwicklung zu leisten, 
welche die Schaffung stabiler, friedlicher 
und inklusiver Gesellschaften voraussetzt, 
kann die nach dieser Verordnung geleistete 
Unterstützung durch die Union unter den in 
Absatz 4 aufgeführten außergewöhnlichen 
Umständen im Rahmen einer 
umfassenderen Sicherheitssektorreform 
oder für den Aufbau von Kapazitäten 
militärischer Akteure in Partnerländern 
verwendet werden, um Tätigkeiten zur 
Förderung der Entwicklung und der 
Sicherheit im Interesse der Entwicklung 
durchzuführen.

2. Um einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Entwicklung zu leisten, 
welche die Schaffung stabiler, 
kulturbewusster, friedlicher und inklusiver 
Gesellschaften voraussetzt, kann die nach 
dieser Verordnung geleistete Unterstützung 
durch die Union unter den in Absatz 4 
aufgeführten außergewöhnlichen 
Umständen im Rahmen einer 
umfassenderen Sicherheitssektorreform 
oder für den Aufbau von Kapazitäten 
militärischer Akteure in Partnerländern 
verwendet werden, um Tätigkeiten zur 
Förderung der Entwicklung und der 
Sicherheit im Interesse der Entwicklung 
durchzuführen.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Im Rahmen der vorliegenden 
Verordnung wird ein Beitrag zu 
Maßnahmen nach der Verordnung (EU) 
Nr. …/… (Erasmus) geleistet. Zur 
vorliegenden Verordnung wird ein 
einheitliches Programmplanungsdokument 
aufgestellt, das einen Zeitraum von sieben 
Jahren abdeckt und auch Finanzmittel der 
Verordnung (EU) Nr. …/….(IPA III) 
einschließt. Für die Verwendung dieser 

7. Im Rahmen der vorliegenden 
Verordnung wird ein finanzieller Beitrag 
zu Maßnahmen nach der Verordnung (EU) 
Nr. .../... (Erasmus) und der Verordnung 
(EU Nr. .../... (Kreatives Europa) geleistet. 
Zu diesen Verordnungen wird ein 
einheitliches Programmplanungsdokument 
aufgestellt, das einen Zeitraum von sieben 
Jahren abdeckt und auch Finanzmittel der 
Verordnung (EU) Nr. …/….(IPA III) 
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Mittel gilt die Verordnung (EU) Nr. …/... 
(Erasmus).

einschließt. Für die Verwendung dieser 
Mittel gelten die Verordnung (EU) Nr. 
…/... (Erasmus) und die Verordnung (EU) 
Nr. …/... (Kreatives Europa), wobei die 
Übereinstimmung mit der vorliegenden 
Verordnung und der Verordnung (EU) 
Nr. …/… (IPA III) sichergestellt wird.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) seinen Bedarf, wobei Indikatoren 
wie Bevölkerung und Entwicklungsstand 
herangezogen werden;

(a) seinen Bedarf, der anhand 
spezifischer Kriterien und eingehender 
Analysen festgesetzt wird, wobei die 
Bevölkerung, Armut, Ungleichheit, die 
menschliche Entwicklung, wirtschaftliche 
und ökologische Vulnerabilität, die 
Menschenrechte, Demokratie, der 
Handlungsspielraum der 
Zivilgesellschaft, die Gleichstellung der 
Geschlechter sowie die Resilienz von Staat 
und Gesellschaft berücksichtigt werden;

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Finanzhilfen für das Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte sowie für 
Gobal Campus, d. h. das Europäische 
Interuniversitäre Zentrum für 
Menschenrechte und Demokratisierung, 
das einen Europäischen Masterstudiengang 
„Menschenrechte und Demokratisierung“ 
anbietet, und das mit ihm verbundene Netz 
von Hochschulen, die einen 
Aufbaustudiengang „Menschenrechte“ 
anbieten, einschließlich Stipendien für 
Studenten und Menschenrechtsverteidiger 

(c) Finanzhilfen für das Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte sowie für 
Global Campus, d. h. das Europäische 
Interuniversitäre Zentrum für 
Menschenrechte und Demokratisierung, 
das einen Europäischen Masterstudiengang 
„Menschenrechte und Demokratisierung“ 
anbietet, und das mit ihm verbundene Netz 
von Hochschulen, die einen 
Aufbaustudiengang „Menschenrechte“ 
anbieten, einschließlich 
Mobilitätsmaßnahmen und Stipendien für 
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aus Drittländern. Studenten, Forscher, Lehrkräfte und 
Menschenrechtsverteidiger aus 
Drittländern.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Fortschritte bei den erwarteten 
Ergebnissen sollten auf der Grundlage 
klarer, transparenter und gegebenenfalls 
messbarer Indikatoren überwacht werden. 
Die Zahl der Indikatoren wird begrenzt 
gehalten, um eine fristgerechte 
Berichterstattung zu erleichtern.

Die Fortschritte bei den erwarteten 
Ergebnissen sollten auf der Grundlage 
klarer, transparenter und gegebenenfalls 
messbarer Indikatoren überwacht werden. 
Im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung sind die 
Indikatoren mindestens nach Geschlecht 
und Alter aufzuschlüsseln. Die Zahl der 
Indikatoren wird begrenzt gehalten, um 
eine fristgerechte Berichterstattung zu 
erleichtern.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Stärkung der Rolle der Bildung bei 
der Verbreitung der Werte der Freiheit, 
Toleranz und Gleichbehandlung und 
Förderung der Rolle der Kultur, um das 
gegenseitige Verständnis innerhalb der 
Gesellschaften zu verbessern und so die 
Friedenskonsolidierung zu fördern und 
Radikalisierung zu bekämpfen.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(c) Förderung der Bekämpfung von 
Diskriminierung in allen ihren Formen und 
Förderung des Gleichheitsgrundsatzes, 
insbesondere der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Rechte von Personen, 
die Minderheiten angehören.

(c) Förderung der Bekämpfung von 
Diskriminierung in allen ihren Formen und 
Förderung des Gleichheitsgrundsatzes, 
insbesondere der Gleichstellung der 
Geschlechter gemäß dem Übereinkommen 
der Vereinten Nationen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau 
und den dazugehörigen 
Zusatzprotokollen, der Rechte von 
Personen, die Minderheiten angehören, 
gemäß der Erklärung der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Personen, 
die nationalen oder ethnischen, religiösen 
und sprachlichen Minderheiten 
angehören, der Rechte indigener Völker 
gemäß der Erklärung der Vereinten 
Nationen über die Rechte der indigenen 
Völker und der Rechte von lesbischen, 
schwulen, bi-, trans- und intersexuellen 
Personen (LGBTI-Personen), 
einschließlich Maßnahmen zur 
Entkriminalisierung von Homosexualität, 
zur Bekämpfung von homophober und 
transphober Gewalt und Verfolgung und 
zur Förderung der Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit sowie des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung von LGBTI-
Personen.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Förderung der Kultur, des 
kulturellen Erbes und kreativer und 
künstlerischer Ausdrucksformen sowie 
der Zusammenarbeit und von 
Partnerschaften zwischen Einrichtungen 
und Bereichen der Kultur- und 
Kreativwirtschaft, Verbesserung der 
wirtschaftlichen, sozialen und externen 
Dimension der Zusammenarbeit auf 
europäischer Ebene, Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
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Kultur- und Kreativwirtschaft; 

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 1 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(db) Förderung und Unterstützung der 
Anerkennung von Abschlusszeugnissen 
und Lernzeiten Drittstaatsangehöriger im 
Ausland durch die Einrichtungen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung der 
Mitgliedstaaten;

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 1 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) Förderung und Unterstützung der 
Mobilität von Fachkräften aus der 
Kultur- und Kreativwirtschaft, Künstlern, 
Forschern, Lehrkräften, Freiwilligen, 
Studenten sowie Angehörigen von 
Kultur‑, Bildungs- und 
Sporteinrichtungen;

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 1 – Buchstabe e b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(eb) Unterstützung der Teilhabe und 
aktiven Beteiligung junger Menschen und 
von Partnerschaften zwischen 
Jugendorganisationen.

Änderungsantrag 43
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Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Beseitigung der Armut in allen 
ihren Dimensionen, Bekämpfung von 
Diskriminierungen und Ungleichheiten und 
Gewährleistung, dass niemand 
zurückgelassen wird.

(a) Beseitigung der Armut in all ihren 
Ausprägungsformen einschließlich 
Bildungsarmut, Bekämpfung von 
Diskriminierungen und Ungleichheiten und 
Gewährleistung, dass niemand 
zurückgelassen wird.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Verstärkung der Anstrengungen, 
politische Maßnahmen zu ergreifen und 
angemessene Investitionen zu tätigen, um 
Frauen zu fördern und die Rechte junger 
Menschen zu stärken, ihre Teilhabe am 
gesellschaftlichen, staatsbürgerlichen und 
wirtschaftlichen Leben zu erleichtern und 
zu gewährleisten, dass sie einen 
umfassenden Beitrag zu inklusivem 
Wachstum und zur nachhaltigen 
Entwicklung leisten können.

(b) Verstärkung der Anstrengungen, 
politische Maßnahmen zu ergreifen und 
angemessene Investitionen zu tätigen, um 
Frauen und Kinder zu fördern und die 
Rechte junger Menschen einschließlich 
ihres Rechts auf Zugang zu Kultur und 
Bildung zu stärken, ihre Teilhabe am 
gesellschaftlichen, staatsbürgerlichen und 
wirtschaftlichen Leben zu erleichtern und 
zu gewährleisten, dass sie einen 
umfassenden Beitrag zu inklusivem 
Wachstum und zur nachhaltigen 
Entwicklung leisten können.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe m

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(m) Förderung einer inklusiven, 
gleichberechtigten und hochwertigen 
formalen, informellen und nichtformalen 
Bildung für alle auf allen Ebenen, 
einschließlich Berufsbildung, auch in Not- 
und Krisensituationen, unter anderem 
durch den Einsatz digitaler Technologien 

(m) Sicherstellung einer inklusiven, 
gleichberechtigten und hochwertigen 
formalen, informellen und nichtformalen 
Bildung und Förderung von 
Möglichkeiten des lebensbegleitenden 
Lernens für alle auf allen Ebenen, 
einschließlich Berufsbildung, auch in Not- 
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zur Verbesserung von Unterricht und 
Lernen.

und Krisensituationen, unter anderem 
durch den Einsatz digitaler Technologien 
zur Verbesserung von Unterricht und 
Lernen, wobei hierunter auch 
Sprachtechnologien und die Nutzung 
sowohl offener Online-Kurse als auch 
gemischter Lernformate fallen.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe m a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ma) Unterstützung von 
Bildungskorridoren zwecks Aufnahme 
von Studierenden aus Konfliktländern an 
Universitäten in der Union.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe n

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(n) Unterstützung von Maßnahmen für 
den Kapazitätsaufbau, die Lernmobilität 
zwischen Partnerländern sowie für die 
Zusammenarbeit und den Politikdialog mit 
Institutionen, Organisationen, lokalen 
Durchführungsstellen und Behörden aus 
diesen Ländern.

(n) Unterstützung von Maßnahmen für 
den Kapazitätsaufbau sowie die 
Lernmobilität und die kulturelle 
Zusammenarbeit zwischen der Union und 
Drittländern und für die Zusammenarbeit 
und den Politikdialog mit Institutionen, 
Organisationen, lokalen 
Durchführungsstellen und Behörden aus 
diesen Ländern.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe o a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(oa) Unterstützung von Maßnahmen 
und Förderung der Zusammenarbeit im 
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Bereich des Sports, um zur Stärkung der 
Rolle von Frauen und jungen Menschen 
sowie von Einzelpersonen und 
Gemeinschaften und zu den Zielen der 
Agenda 2030 in den Bereichen 
Gesundheit, Bildung und soziale 
Inklusion beizutragen.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe q

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(q) Förderung des interkulturellen 
Dialogs und der kulturellen Vielfalt in 
allen ihren Formen sowie Erhaltung und 
Förderung des kulturellen Erbes, 
Erschließung des Potenzials der Kultur- 
und Kreativwirtschaft für eine nachhaltige, 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung.

(q) Förderung des interkulturellen 
Dialogs und der kulturellen Vielfalt in 
allen ihren Formen sowie Erhaltung und 
Förderung des kulturellen Erbes und 
Erschließung des Potenzials der Kultur- 
und Kreativwirtschaft für eine nachhaltige, 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) Förderung der Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung, um die 
Menschen in die Lage zu versetzen, die 
Gesellschaft zu verändern und eine 
nachhaltige Zukunft aufzubauen.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) Förderung des internen 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts, Stärkung der 

(g) Förderung des internen 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts, Stärkung der 
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Verbindungen zwischen städtischen und 
ländlichen Gebieten und Erleichterung der 
Entwicklung des Tourismussektors als 
Hebel für nachhaltige Entwicklung.

Verbindungen zwischen städtischen und 
ländlichen Gebieten und Erleichterung der 
Entwicklung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft und des 
Kulturtourismus als Hebel für nachhaltige 
Entwicklung.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe o

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(o) Förderung der Zusammenarbeit in 
den Bereichen Wissenschaft, Technologie 
und Forschung sowie von offenen Daten 
und Innovation.

(o) Förderung der Zusammenarbeit in 
den Bereichen Wissenschaft, Technologie 
und Forschung sowie von offenen Daten 
und Innovation, einschließlich der 
Entwicklung von 
Wissenschaftsdiplomatie.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe p

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(p) Förderung des interkulturellen 
Dialogs und der kulturellen Vielfalt in 
allen ihren Formen sowie Erhaltung und 
Förderung des kulturellen Erbes.

(p) Förderung des interkulturellen 
Dialogs und der kulturellen Vielfalt in 
allen ihren Formen sowie Erhaltung und 
Förderung des kulturellen Erbes und der 
zeitgenössischen Kunst und kultureller 
Ausdrucksformen.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Unterstützung der 
Konfliktverhütung durch Erziehung zum 
Frieden und Förderung der 
internationalen Zusammenarbeit in den 
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Bereichen Kultur, Wissenschaft und 
Forschung.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 7 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Zusammenarbeit mit lokalen 
Behörden und Unterstützung ihrer Rolle 
als Politikgestalter und 
Entscheidungsträger, um die lokale 
Entwicklung zu fördern und die 
Regierungsführung zu verbessern;

(e) Wirksamere Zusammenarbeit mit 
der Bevölkerung in Drittländern, unter 
anderem indem die Wirtschafts-, Kultur- 
und Sportdiplomatie sowie die auswärtige 
Öffentlichkeitsarbeit in vollem Umfang 
genutzt werden.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil A – Nummer 7 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Wirksamere Zusammenarbeit mit 
der Bevölkerung in Drittländern, unter 
anderem durch uneingeschränkten 
Einsatz von Wirtschafts- und 
Kulturdiplomatie und auswärtiger 
Öffentlichkeitsarbeit.

(f) Wirksamere Zusammenarbeit mit 
der Bevölkerung in Drittländern, unter 
anderem indem die Wirtschafts-, Kultur- 
und Sportdiplomatie, die auswärtige 
Öffentlichkeitsarbeit und 
Kulturbeziehungen in vollem Umfang 
genutzt werden.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II – Teil B – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Förderung einer verstärkten 
Partnerschaft zwischen den Gesellschaften 
der Union und den Partnerländern, unter 
anderem durch direkte Kontakte zwischen 
den Menschen.

(c) Förderung einer verstärkten 
Partnerschaft zwischen den Gesellschaften 
der Union und den Partnerländern, unter 
anderem durch direkte Kontakte zwischen 
den Menschen, insbesondere in Bezug auf 
Tätigkeiten in den Bereichen Kultur, 
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Bildung, Beruf und Sport.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Abschnitt 4 – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Förderung gemeinsamer weltweiter 
Anstrengungen zur Verwirklichung einer 
inklusiven, gleichberechtigen und 
hochwertigen Bildung auf allen Ebenen, 
auch in Not- und Krisensituationen.

(a) Förderung gemeinsamer weltweiter 
Anstrengungen zur Bekämpfung der 
Bildungsarmut und zur Verwirklichung 
einer inklusiven, gleichberechtigten und 
hochwertigen Bildung auf allen Ebenen für 
Menschen jeden Alters und vor allem für 
Kinder und Förderung von Möglichkeiten 
des lebenslangen Lernens für alle, auch in 
Not- und Krisensituationen, durch 
Erhöhung der in den Programmen für 
Bildungszugang und Bildungsdienste 
vorgesehenen Quoten.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Abschnitt 4 – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) Unterstützung von Maßnahmen 
und Förderung der Zusammenarbeit im 
Bereich des Sports, um zur Stärkung der 
Rolle von Frauen und jungen Menschen 
sowie von Einzelpersonen und 
Gemeinschaften und zu den Zielen der 
Agenda 2030 in den Bereichen 
Gesundheit, Bildung und soziale 
Inklusion beizutragen.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Abschnitt 4 – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Stärkung der Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Werte durch 
Partnerschaften und Allianzen im Hinblick 
auf bürgerschaftliches Engagement und 
produktive, inklusive und resiliente 
Gesellschaften.

(b) Stärkung von Wissen, Forschung 
und Innovation, Fähigkeiten und Werten 
durch Partnerschaften und Allianzen im 
Hinblick auf bürgerschaftliches 
Engagement und aufgeklärte, 
demokratische, inklusive und resiliente 
Gesellschaften.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Abschnitt 4 – Teil A – Nummer 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Sport
a) Unterstützung der Zusammenarbeit 
und von Partnerschaften zwischen 
Sportorganisationen.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Abschnitt 4 – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Förderung von Initiativen für 
kulturelle Vielfalt und des interkulturellen 
Dialogs für ein friedliches Miteinander der 
Gemeinschaften.

(a) Förderung von Initiativen für 
kulturelle Vielfalt und des interkulturellen 
und interreligiösen Dialogs für ein 
friedliches Miteinander der 
Gemeinschaften.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Abschnitt 4 – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Förderung der Kultur als Motor für 
eine nachhaltige soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung und 
Intensivierung der Zusammenarbeit im 

(b) Förderung der Kultur und kreativer 
und künstlerischer Ausdrucksformen 
wegen des ihnen innewohnenden Werts 
und als Motor für eine nachhaltige soziale, 
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Bereich des kulturellen Erbes. persönliche und wirtschaftliche 
Entwicklung und Intensivierung der 
Zusammenarbeit im Bereich des 
kulturellen Erbes, der zeitgenössischen 
Kunst und weiterer kultureller 
Ausdrucksformen.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Abschnitt 4 – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Unterstützung der kulturellen 
Zusammenarbeit mit der EU, unter 
anderem durch Austausch, 
Partnerschaften und weitere Initiativen, 
an denen lokale Partner und die 
Zivilgesellschaft beteiligt sind, gemeinsam 
mit europäischen Kulturakteuren, 
-bereichen und -einrichtungen.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Abschnitt 4 – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(bb) Unterstützung der Anerkennung 
der Professionalität von Autoren, 
Künstlern und Akteuren der Kultur- und 
Kreativwirtschaft, um den interkulturellen 
Dialog sowie kulturelle und künstlerische 
Innovation auszubauen, die soziale 
Inklusion zu verstärken und auf 
internationaler Ebene tätig zu sein.

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Abschnitt 4 – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe b c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(bc) Stärkung der Zusammenarbeit in 
Bezug auf den Schutz, die Erhaltung und 
die Förderung des kulturellen Erbes.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Abschnitt 4 – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe b d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(bd) Verbesserung der 
länderübergreifenden und 
internationalen Verbreitung, der Online-
und Offline-Verbreitung sowie des 
Kinoverleihs von europäischen 
audiovisuellen Werken im neuen digitalen 
Umfeld.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang IV – Nummer 3 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) breit angelegte Förderung der 
Kenntnisse über die Union und ihrer 
Sichtbarkeit und Rolle auf der Weltbühne 
durch Mittel der strategischen 
Kommunikation, Public Diplomacy, 
Kontakte zwischen den Menschen, 
Kulturdiplomatie, Zusammenarbeit im 
Bildungs- und im Hochschulbereich sowie 
Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der 
Werte und Interessen der Union.

(d) breit angelegte Förderung der 
Kenntnisse über die Union und ihrer 
Sichtbarkeit und Rolle auf der Weltbühne 
durch Mittel der strategischen 
Kommunikation, Public Diplomacy, 
Kontakte zwischen den Menschen, Kultur 
in den internationalen Beziehungen, 
Zusammenarbeit im Bildungs- und im 
Hochschulbereich, Förderung des 
kulturellen Erbes Europas sowie 
Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der 
Werte und Interessen der Union.
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